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der Abg.Dr. M i g s c h, Vi e i k h art, F r 0 k s c h und Genossen 

an den Bundesminister für Finanzen, 

betreffend Austritt der Steyrermühl A~Ge aus dem Fapierkartell. 

"'D-\)··',q..-.-. 

An der Steyrermühl AQG. ist der Sozialistische Verlag mit 40 Prozent 

beteiligt. Je weitere 26 Prozent der Aktien befinden ~ichim eigenen Be

sitz der Creditanstalt und der Länderbank, die daher auch die Mehrheit 

im Aufsichtsrat besitzen. Die Aufsichtsratsmitglieder des Sozialistischen 

Verlages haben in der letzten Aufsichtsratssitzung den Antrag gestellt, 

die Steyrermühl A.G. möge aus-dem Fapierkertell austreten, um damit die 

die österreichische .. Volkswirtschaft schädigenden Fapierpreiserhöhungen 

zu erachw~ren. Dieser Antrag wurde jedoch von der Mehrheit im Aufsich~s

rat, welche von den Vertretern de+, bei den verstaatlichten Banken gestellt 

wird, niedergestimmt. 

Es erscheint unverständlich, dass auf der einen Seite die Regierung 

geSChlossen gegen die Pr.ei~treiberei ~es Papiel'kartells Stellung nill1mt 

,und auf der anderen Seite Organe der dieser Regierung unterstehenden ver~ 

staatlichten :Sanken eine wirksame Bekämpfung der Fapierpreiatreiberei ab ... 

lehnen. 

Die gefertigten Abgeordneten wollen bis ·zum Beweis des Gegenteiles 

annehmen, dass die Haltung der Vertreter der verstaatlichten Banken nur 
\ 

auf einen Mangel an Weisungen zurückzuführen war. Sie stellen daher an 

den Herrn Bundesminister für Finanzen die nachstehende 

A n f r -a g e .1 

Ist der Herr Bundesminister bereit, in Ausübung des ihm aus dem Aktien

gesetz zustehenden Rechtes die Aufsichtsratsmitglieder der verstaatlichten 

Banken zu beauftragen, dafür zu sorgen, dass ihre Vertreter im Aufsichts

rat und im Vorstand der steyrermühl A.G. mit den Vertretern des Sozialisti-
-

sehen Verlages für den Austri tt der Steyrermühl .A.G. aus dem Papierkartell 

stimmen? 
-~~ ... () ... ...... 
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